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Am Samstag 26.03.2022  
von 14:00 Uhr - 16:30 Uhr und 

am Samstag 02.04.2022   
von 14:00 Uhr - 16:30 Uhr 

  
fi ndet in der Läufelberghalle, 

Schulstrasse 7, 92592 Fischingen 
  

ein Kinderkleidermarkt statt. 

Einlass für Schwanger ab 13:30 Uhr mit 1 Begleitperson 
Es sind verschiedene Verkäufer angemeldet. 
  

Die tagesaktuellen Coronavorschriften 
sind zu beachten! 

Kin
derkleidermarkt
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Seit Samstag, 19. März 2022, gilt in Baden-Württemberg eine geänderte Corona-Verordnung. Das Land nutzt die im 
neuen Infektionsschutzgesetz des Bundes vorgesehene Übergangsregel. Damit bleiben die Maskenpflicht in Innenräu-
men sowie Zugangsbeschränkungen in bestimmten Bereichen zunächst bestehen.

Das neue Infektionsschutzgesetz (IfSG) des Bundes fährt die bisherigen Corona-Maßnahmen auf wenige Basismaßnahmen 
zurück. Mit Blick auf die derzeit hohen Inzidenzen nutzt das Land die im Gesetz vorgesehene Übergangsregel, die zumindest 
bis zum 2. April 2022 ergänzende Schutzmaßnahmen ermöglicht. Entsprechend hat das Land die Corona-Verordnung grund-
legend überarbeitet. Die Verordnung wurde am Freitag, 18. März 2022, verkündet und trat am Samstag, 19. März 2022, in Kraft.

Wesentliche Punkte der neuen Corona-Verordnung
•	 Das bisherige Stufensystem in der Corona-Verordnung (Basis-, Warn- und Alarmstufe) entfällt. 
•	 Kapazitätsbeschränkungen sowie Kontaktbeschränkungen sind seit 19. März 2022 ebenfalls nicht mehr Teil der Verord-

nung. 
•	 Die allgemeine Maskenpflicht bleibt auf Grundlage der Übergangsfrist bis 2. April 2022 bestehen: Das gilt insbesondere 

für die FFP2-Maskenpflicht in geschlossenen Räumen und im öffentlichen Nahverkehr für Personen über 18 Jahre. Im Freien 
reicht eine medizinische Maske, wenn der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann. Auch an Schulen gilt weiterhin 
die Maskenpflicht. 

•	 Ebenfalls Teil der Übergangsregel sind weiterhin Test(nachweis)pflichten, das heißt: 
- unverändert 3G bei öffentlichen Veranstaltungen, beim Betrieb von Kultur-, Freizeit- und sonstigen Einrichtungen, bei Mes-

sen und Ausstellungen, bei Angeboten außerschulischer und beruflicher Bildung, in der Gastronomie und Beherbergung 
sowie bei körpernahen Dienstleistungen und so weiter 

- 2G mit zusätzlichem Test in Diskotheken, Clubs.
•	 Auch die Regeln betreffend die Pflichten zur Erstellung von Hygienekonzepten bleiben – wie gehabt – bestehen (zum 

Beispiel bei öffentlichen Veranstaltungen und in Diskotheken und Clubs). 
•	 Die Testpflicht an Schulen (zwei Mal pro Woche), in Krankenhäusern oder in Pflegeeinrichtungen wird fortgeführt. Die 

allgemeine Abstandsempfehlung (1,5 Meter) bleibt erhalten.

CoronaVO und Musik-, Kunst- und Jugendkunstschulen 
•	 Für den Zutritt und die Teilnahme an den Aktivitäten und Angeboten sowie bei öffentlichen Veranstaltungen und Proben 

gilt weiterhin grundsätzlich 3G. Dies gilt auch für Funktionspersonal, Beschäftigte und ehrenamtlich Tätige, soweit bei Aus-
übung ihrer Tätigkeit ein dabei erfolgender direkter Kontakt mit den zu Unterrichtenden nicht ausgeschlossen werden kann. 
Die Ausnahmen für unter 6-jährige Kinder, die noch nicht zur Schule gehen, sowie die „Schülerausweisregelung“ bleiben 
bestehen.

•	 In geschlossenen Räumen und im Freien gelten weiterhin die bisherigen Pflichten zum Tragen einer Maske. Keine Masken-
pflicht besteht beim praktischen Unterricht an Blasinstrumenten und beim Unterricht in Gesang, sofern der Mindestabstand 
von 2 Metern nicht unterschritten wird.

•	 Die bisher geltenden Vorgaben zur maximal zulässigen Auslastung und Personenobergrenzen bei Veranstaltungen wird 
aufgehoben.

•	 Hygienekonzepte sind dem örtlich zuständigen Gesundheitsamt nur auf Verlangen vorzulegen.

CoronaVO Sport 
•	  Für den Zutritt zu Sportstätten für die Ausübung von Sport und den Besuch von Sportveranstaltungen gilt weiterhin 

grundsätzlich 3G. Dies gilt auch für Beschäftigte, Ehrenamtliche und Funktionsträger, aber nur insoweit, als bei der Ausübung 
ihrer Tätigkeit ein direkter Kontakt mit den Sportausübenden nicht ausgeschlossen werden kann. Die Ausnahmen für unter 
6-jährige Kinder, die noch nicht zur Schule gehen, sowie die „Schülerausweisregelung“ bleiben bestehen.

•	 Abseits des Sportbetriebs gelten in geschlossenen Räumen und im Freien weiterhin die bestehenden Pflichten zum Tragen 
einer Maske. Keine Maskenpflicht besteht während der Sportausübung und der Nutzung von Duschräumen.

•	 Die bisher geltenden Kapazitätsgrenzen zur maximal zulässigen Auslastung und Personenobergrenzen bei Veranstaltun-
gen wird aufgehoben.

•	 Hygienekonzepte sind dem örtlich zuständigen Gesundheitsamt nur auf Verlangen vorzulegen.

Änderungen der CoronaVO, CoronaVO und 
Musik-, Kunst- und Jugendkunstschulen 
sowie der CoronaVO Sport 
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GEMEINDE-
VERWALTUNGSVERBAND

Gemeindeverwaltungsverband Vorderes Kandertal
Am Rathausplatz 6  l 79589 Binzen  l Telefon: 07621 6608-0 l  Telefax: 07621 6608-30 l  E-Mail: hauptamt@gvv-binzen.de
Öffnungszeiten: Montag - Freitag: 8.00 - 12.00 Uhr
 Dienstag: 14.00 - 16.00 Uhr
 Donnerstag: 15.00 - 18.00 Uhr

Werkhof Gewerbestraße 2, 79595 Rümmingen, Telefon: 07621 1603093, Telefax: 07621 1603069
 E-Mail: werkhof@gvv-binzen.de

Derzeit ist zu den üblichen Öffnungszeiten eine Terminvereinbarung erforderlich. Diese können Sie gerne 
 online unter www.binzen.de  <ONLINE TERMINVEREINBARUNG>, oder per Telefon unter 07621/6608-0 oder  

per E-Mail unter hauptamt@gvv-binzen.de , vornehmen.
Eine Vorsprache ohne Terminvereinbarung ist nicht möglich.

Tagesaktuelle Informationen finden Sie auf unserer Homepage. 

TRANSNETBW 
Anbringung temporärer Installationen für Kartierungsarbeiten 
Als Übertragungsnetzbetreiber ist TransnetBW gemäß § 11 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) verpflichtet, in seinem Verantwortungsgebiet 
ein sicheres und leistungsfähiges Energieversorgungsnetz zu betreiben, zu warten und bedarfsgerecht auszubauen. Diesem Auftrag kom-
men wir mit dem Ersatzneubau der zwei Leitungsanlagen 5150 und 7550 zwischen Rippolingen und Istein nach. In diesem Zusammenhang 
ist zur Ermittlung und Erweiterung der Datengrundlage die Anbringung temporärer Installationen für Kartierungsarbeiten in Binzen und 
Rümmingen geplant, um die Vereinbarkeit des Vorhabens mit dem Natur- und Artenschutz zu prüfen. 

Kartierungsarbeiten 
Für die Kartierungen ist es erforderlich an ausgewählten Positionen Lockstöcke für Wildkatzen, Haselmaus-Röhren, Fledermaushorchboxen, 
künstliche Verstecke für Amphibien und Reptilien und Bodenfallen für Laufkäfer anzubringen. Hierbei werden im Regelfall keine Schäden 
oder Einschränkungen verursacht. Sollte es trotz aller Vorsicht zu Flurschäden kommen, können diese bei u. g. Kontakten angezeigt werden 
und diese werden zeitnah beseitigt oder in voller Höhe entschädigt. 

Bekanntmachung und Termine 
Die Kartierungsarbeiten erfolgen durch Mitarbeitende des Büros Ecotone zwischen April 2022 und Juli 2023. Die betroffenen Grundstücke 
sind der Flurstückliste  zu entnehmen. Die Berechtigung zur Durchführung der Vorarbeiten ergibt sich aus § 44 Absatz 1 Satz 1 des Ener-
giewirtschaftsgesetzes (EnWG). Mit dieser ortsüblichen Bekanntmachung werden den Eigentümerinnen und Eigentümern sowie sonstigen 
Nutzungsberechtigten die Vorarbeiten als Maßnahme gemäß § 44 Absatz 2 EnWG mitgeteilt. TransnetBW wird darüber hinaus mit den von 
den Kartierungsarbeiten berührten Eigentümern und Nutzungsberechtigten in Kontakt treten. 

Betroffene Flurstücke  
Gemarkung Binzen 
4524, 4618, 7015, 7016, 7017, 7018, 7019, 7020, 7021, 7022, 7023, 7024, 7025, 7026, 7027, 7028, 7029, 7030, 7031, 7032, 7033, 7034, 7035, 
7036, 7042, 7043, 7044, 7045, 7046, 7074, 7075, 7076, 7077, 7078, 7079, 7080, 7081, 7082, 7083, 7084, 7086, 7127, 7128, 7129, 7130, 7131, 
7132, 7133, 7134, 7135, 7136, 7656, 7688, 7730, 7731, 7732, 7734, 7735, 7737, 7739, 7742, 7766, 7785, 7786, 7787, 7788, 7789, 7790, 7791, 
7792, 7793, 7794, 7795, 7797, 7798, 7801, 7802, 7803, 7804, 7805, 7806, 7807, 7808, 7809, 7810, 7812, 7813, 7814, 7814, 7815, 7816, 7817, 
7818, 7819, 7820, 7822, 7823, 7824, 7824, 7825, 7826, 7827, 7828, 7829, 7830, 7831, 7831/1, 7832, 7833, 7834, 7836, 7837, 7838, 7840, 7856, 
7859, 7877, 7878, 7879, 7880, 7881, 7885, 7942, 7944, 7944/1, 7945, 7973, 7974, 7975, 7977, 7978, 7979, 7988, 8094, 8106, 8107, 8131, 8132, 
8536, 8538, 8539, 8540, 8541, 8542, 8543, 8544, 8544/1, 8545, 8546, 8547, 8548, 8549, 8550, 8551, 8552, 8553, 8561, 8563, 8564, 8565, 8567, 
8568, 8570, 8572, 8573, 8574, 8575, 8576, 8577, 8578, 8580, 8582, 8583, 8584, 8585, 8586, 8587, 8588, 8589, 8712, 8714, 8715, 8776, 8777, 
8778, 8779, 8780, 8781, 8782, 8784, 8785, 8786, 8787, 8788, 8789, 8790, 8790/1.  8791, 8792, 8793, 8794, 8795, 8796, 8797, 8798 

Gemarkung Fischingen:
4309, 4311, 4317, 4318, 4321, 4337, 4338, 4339, 4340, 4344, 4347, 4348, 4346, 4310, 4312, 4308, 4307, 4341, 4342, 4345, 4343

Gemarkung Rümmingen 
2485; 2848; 2856; 2857; 2858; 2862; 2863; 2864; 2865; 2985; 2995; 2996; 2997; 2998; 3001; 3003; 3005; 3006; 3272 

Kontakt für Rückfragen 
Für Fragen und Mitteilungen zur Durchführung der bauvorbereitenden Maßnahmen stehen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Trans-
netBW zur Verfügung 
  
Dialog Netzbau - TransnetBW GmbH 
Tel.: 0800 / 3804701 
E-Mail: dialognetzbau@transnetbw.de 
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arbeit, Beratung und unterstützende Dienste 
für demente Menschen und Angehörige. Tel: 
07621/92750, Fax: 07621/927517, Email: info@
caritas-loerrach.de, www.caritas-loerrach.de 
 

Pflegedienst Rhein 
Hauptstraße 32, 79589 Binzen 
Ansprechpartner: Matthias Rhein, 
Tel. 07621/1632732 
 

Betreuungsdienst Schell 
Oberbaselweg 55/1, 79576 Weil am Rhein 
Info unter Tel. 07621/790415 
 

Beratungsstelle für Menschen 
mit Behinderung- und für ihre 
Angehörigen 
EUTB - der Fritz.Berger-Stiftung Lörrach
Unabhängige, kostenfreie Beratung zu allen 
Fragen rund um die Themen Behinderung, 
Ansprüche und Unterstützungsmöglichkei-
ten. 
Kontakt: 07621 410 5036/ 410 5037 oder 
eutb@fritz-berger-stiftung.de 
 

Fachdienst Kindertagespflege 
Gustave-Fecht-Str. 25/2, 79576 Weil am 
Rhein, Tel: 07621 93688 50 
Email: kindertagespflege@wufi-weil.de 
Sprechzeiten: 
Di 16-18 Uhr, Mi u Fr 9-12 Uhr 
 

Deutsches Rotes Kreuz, 
Kreisverband Lörrach 
Weiler Straße 6, 79540 Lörrach 
Hausnotruf, Mahlzeiten auf Räder, Nachbar-
schaftshilfe, Betreute Seniorenreisen, Fahr-
dienst für Menschen mit Handicap 
Telefon: 07621/1515-0 
 

Blinden- und Sehbehinderten-
verein Südbaden e. V. 
Wölflinstraße 13, 79104 Freiburg 
Telefon: 0761/36122, 
Telefax: 0761/36123, 
Email: info@bsvsb.org, 
Internet: www.bsvsb.org 
 

Frauenberatungsstelle Lörrach 
Beratung für Frauen und Mädchen ab dem 
14. Lebensjahr bei sexualisierter, körperli-
cher und psychischer Gewalt, bei Ess-Stö-
rungen und in Trennungs-und Krisensitua-
tionen. Beratung von Bezugspersonen und 
Fachkräften, Tel. 07621 - 87105, 
E-Mail: frauenberatungsstelle@web.de 
 

Autonomes  
Frauenhaus Lörrach 
Hilfe bei Gewalt, Schutz, Unterkunft Bera-
tung und Information, Tel. 07621/49325 
 

ALLGEMEINES
Ärztlicher Notfalldienst 
Zu erreichen über das Deutsche Rote Kreuz, 
Leitstelle Lörrach, Tel. 116117 
Ärztlicher Bereitschaftsdienst an den Wo-
chenenden und Feiertagen und außerhalb 
der Sprechstundenzeiten: 
Allgemeine Notfallpraxis Lörrach, Kliniken 
des Landkreis Lörrach GmbH, Spitalstraße 
25, 79539 Lörrach 
Kostenfreie Rufnummer Tel. 116117 
Montag bis Freitag 19.00 bis 22.00 Uhr, 
Samstag, Sonntag und Feiertage 09:00 bis 
22:00 Uhr 
docdirekt – Kostenfreie Onlinesprechstunde 
von niedergelassenen Haus- und Kinderärz-
ten, nur für gesetzliche Versicherte unter Tel. 
0711-96589700 oder docdirekt.de 
 

Ärztlicher Notdienst für  
Kinder und Jugendliche 
Notfallpraxis am St. Elisabethen-Kranken-
haus, Feldbergstraße 15, 79539 Lörrach 
Öffnungszeiten: Samstag, Sonn- und Feier-
tag von 8.00 bis 21.00 Uhr 
Außerhalb der Sprechstundenzeiten über-
nehmen die Ärzte des St. Elisabethen-Kran-
kenhauses die Versorgung. 
Unter der Woche ist der diensthabende Arzt 
über das Deutsche Rote Kreutz, Leitstelle 
Lörrach Tel. 116117, zu erreichen. 
 

Zahnärztlicher Notfalldienst 
Tel. 01803/222 555-35 
 

Augenärztlicher Notfalldienst 
Tel. 116117 
 

Rettungsdienst 
Tel. 112  
 

Krankentransport 
Tel. 19 222 
 

Not-, Feiertags- und Sonntags-
dienst der Apotheken 
Festnetz kostenfreie Rufnummer: 
 Tel. 0800 00 22 8 33 
Mobilnetz erreichbare Rufnummer: 
Tel. 22 8 33 (max. 69 ct/Min) 
Homepage für Apothekennotdienste: 
www.aponet.de 

Regulärer Notdienst 
08.30 - 08.30 Uhr  Datum
Trämli-Apotheke Friedlingen  23.03.2022
Hauptstraße 379
79576 Weil am Rhein (Friedlingen) 

Kur-Apotheke Bad Bellingen  24.03.2022
Hebelweg 6
79415 Bad Bellingen 
Sonnen-Apotheke Brombach
Lörracher Straße 12 A
79541 Lörrach U(Brombach) 

Apotheke am Rathaus  25.03.2022
Weil am Rhein
Rathausplatz 3
79576 Weil am Rhein 

Frosch-Apotheke Lörrach  26.03.2022
Basler Straße 19
79540 Lörrach (Stetten) 

Pfalz-Apotheke  27.03.2022
Efringen-Kirchen
Im Gießenfeld 1
79588 Efringen-Kirchen (Kirchen) 
Rhein-Apotheke Rheinfelden
Zähringer Straße 21
79618 Rheinfelden 
Wasserschloss-Apotheke Inzlingen
Riehenstraße 47
79594 Inzlingen 

Apotheke im Kaufland  28.03.2022
Lörrach
Robert-Bosch-Straße 6
79539 Lörrach (Kernstadt) 

Bären-Apotheke  29.03.2022
Weil am Rhein
Hauptstraße 188
79576 Weil am Rhein 
Rabenfels-Apotheke Rheinfelden
Bahnhofstraße 30
79618 Rheinfelden (Herten) 
 

- alle Angaben ohne Gewähr - 
 

Diakoniestation Weil am 
Rhein-Vorderes Kandertal e. V. 
August-Bauer-Straße 3/1, 
Tel. 07621/9796-0
•	 Pflegedienstleitung für häusliche Kran-

kenpflege und Hausnotruf, Frau D. Krstic, 
Tel. 07621/9796-20

•	 Einsatzleitung für hauswirtschaftliche Ver-
sorgung/Nachbarschaftshilfe, Haus- und 
Familienpflege und Hausnotruf, Verwal-
tung, Tel. 07621/9796-0

•	 Einsatzleitung Tagespflegestätte,  
Tel. 07621/792211

•	 Wochenenddienst: erreichen Sie unter 
der Nummer: 07621/97 96-0

 

Katholische Sozialstation  
Weil am Rhein gGmbH 
Leopoldstraße 30, 79576 Weil am Rhein, 
Telefon 07621 98 111 (rund um die Uhr), 
Telefax 07621 98 114
•	 Pflegedienstleitung/Hauswirtschaft/De-

menzbetreuungsgruppe/Demenzwohn-
gemeinschaft: Frau Gabriela Rüter-Bürgin, 
Telefon 98 112

•	 Nachbarschaftshilfe/FSJ/Hausnotruf:  
Frau Gabriele Schmidt, Telefon 98 119

•	 Personal/Seniorenbetreuung:  
Frau Sabine Güthner, Telefon 98 119

 

Caritasverband für den  
Landkreis Lörrach e. V. 
Sozialberatung, Schuldnerberatung, Schwan-
gerenberatung, Familienpflege, Hilfen für 
psychisch kranke Menschen, offene Jugend-
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Tierarztpraxis
Dr. Willi Dörflinger
Oberdorfstraße 3
79650 Schopfheim-Eichen
Tel. 07622/64020
 
Für Notfälle außerhalb der Sprechzeiten an 
Werktagen/Feiertagen und Wochenen-
den sind die erreichbaren Praxen und Kli-
niken auf www.tiernotdienst-loerrach.de 
aufgeführt und über die zentrale Notdienst-
nummer 07621/3528 zu erreichen. 
       
- alle Angaben ohne Gewähr- 

 

KIRCHE
Katholische 
Kirchengemeinde 
Weil am Rhein

Erreichbarkeit der Röm.-Katholischen 
Kirchengemeinde Weil am Rhein: Das zen-
trale Pfarrbüro ist bis auf weiteres nur noch 
telefonisch: 07621/4223990 oder per E-Mail: 
sekretariat@kath-weil.de von Mo – Fr: 9.30h 
bis11.30h. Die Kontaktstelle Haltingen ist 
Mittwoch nachmittags von 15 – 17 Uhr ge-
öffnet. Für die Besucher*innen beider Büros 
gilt die 2 G Regel; der Impfnachweis wird 

pro familia Lörrach 
Rainstraße 20, 79539 Lörrach, Telefon 
07621 – 1692388, 
E-Mail: loerrach@profamilia.de 
Information , Unterstützung und Bera-
tung zu den vielfältigen Fragen rund um 
Schwangerschaft und Geburt, Schwanger-
schaftskonflikt, Familie und Elternsein, Fami-
lienplanung, Partnerschaft und Sexualität, 
Trennung / Scheidung / Mediation; wellco-
me Standort - praktische Hilfen nach der Ge-
burt; sexualpädagogisches Angebot 
 

Tierärztlicher  
Bereitschaftsdienst  
an Sonn- und Feiertagen 
Kleintiere 
27.03.2022
Kleintierzentrum
Dres. Kása
Bahnhofstraße 11
79539 Lörrach
Tel. 07621/919320

Groß- und Kleintiere 
27.03.2022 
Tierarztpraxis
Jörg und Jacob Heinrich
Am Hässler 2
79400 Kandern
Tel. 07626/973644 

ggf. abgefragt.Weitere Informationen fin-
den Sie unter www.kath-weil.de. 

Werktagsgottesdienste: 
Mi., 23.3. 
MA  16.00  Hl. Messe
MA  16.40  Hl. Rosenkranz
Wochenendgottesdienste: 
Sa., 26.3. 
MA  16.00  Beichte in vietn. Sprache
MA  17.00  Hl. Messe in vietn. Sprache
PP  18.00  Hl. Messe

So., 27.3. 
GH  9.15  Hl. Messe
MA  10.45  Hl. Messe 
 
 

BINZEN

Gemeinde Binzen
Am Rathausplatz 6 l 79589 Binzen l Telefon: 07621 6608-51 l Telefax: 07621 6608-60 l E-Mail: gemeinde@binzen.de
Internet: www.binzen.de
Öffnungszeiten: Montag - Freitag 8.00 - 12.00 Uhr
 Dienstag: 14.00 - 16.00 Uhr
 Donnerstag:  15.00 - 18.00 Uhr

ALLGEMEINES
Bericht über die öffentliche 
Gemeinderatssitzung am 
03.02.2022 
3. Annahme von Spenden  
Die Anonyme-Spende über 50,-- € für die 
Freiwillige Feuerwehr wird einstimmig zu-
gestimmt.

4. Antrag auf Baugenehmigung 
 Birkenweg 2 D 

-Neubau eines Einfamilienwohnhau-
ses mit ELW und Garage

Zur beantragten Errichtung eines Wohnhau-
ses am Birkenweg (Gemarkung Binzen, Flst.-
Nr. 4777/5), wird das Einvernehmen gem. 
§ 36 BauGB nicht hergestellt, da sich das 
Bauvorhaben nicht nach § 34 BauGB in die 

nähere Umgebung einfügt. 
Der Antrag auf Baugenehmigung, Neubau 
eines Einfamilienwohnhauses mit ELW und 
Garage wird mehrheitlich abgelehnt. 

5. Antrag auf Baugenehmigung Seiler-
weg 4/1 
- Umbau und Ausbau der bestehen-
den Scheune zu einer Wohnung

Dem Antrag auf Baugenehmigung, Umbau 
und Ausbau der bestehenden Scheune zu 
einer Wohnung sowie die sanierungsrecht-
liche Genehmigung wird mehrheitlich ge-
nehmigt bzw. erteilt. 

6. Antrag auf Baugenehmigung, 
 Baselstr. 3 

- Umbau und Erweiterung eines 
Wohnhauses  

Dem Umbau und der Erweiterung des 
Wohnhauses wird einstimmig zugestimmt. 
Folgende Befreiungen wie in der Bauvoran-

frage werden erteilt:
1. Anzahl der Wohneinheiten
2. Max. zulässige Traufhöhe von 6 m auf 

6,70 m
 
7. Vergabeentscheidung 
 „Kandergrund“ 
 - Antrag von Gemeinderat Martin 

Weckerle am 25.11.2021  
Der Antrag wird auf eine der nächsten Sit-
zung vertagt. 

8. Bebauungsplan „Kanderweg / 
 Fischinger Straße“ 
 - Verfahren der Innenentwicklung 

gem. § 13 a BauGB 
 - Aufstellungsbeschluss gem. § 2 (1) 

BauGB  
Der Gemeinderat beschließt einstimmig:
1. Die Aufstellung des Bebauungsplans 

„Kanderweg / Fischinger Straße“ gem. 
§ 2 (1) BauGB im beschleunigten Ver-
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fahren gem. § 13a (1) Nr. 1 BauGB. Hier-
bei wird von der Durchführung einer 
Umweltprüfung abgesehen.

2. Der Beschluss ist ortsüblich bekannt zu 
machen.

 
9. Bildung eines Gestaltungsbeirates 

zur Planung des neuen Wohngebie-
tes „Kandergrund - Hof 1“ 

1. Dem vorgeschlagenen Teilnehmer-
kreis zum Gestaltungsbeirat „Kander-
grund“ wird einstimmig zugestimmt.
•	 Vorsitz: Architekt Marc Lösch, Büro 

K9 Architekten, Freiburg 
•	 Architekt Christoph Geisel, Leiter der 

Architektenkammergruppe Lörrach
•	 Landschaftsarchitekt, Christian Burk-

hard, Büro Burkhard/Sandler, Ho-
hentengen

•	 Bürgermeister Andreas Schneucker
•	 Architekt / Stadtplaner Stephan 

Kahl, Gemeinde Binzen
Bei Bedarf beratende Teilnehmer:
•	Thomas Gauggel, Architektur / Pro-

jektmanagement Tübingen
•	Till Heller, Architekt.

2. Die dargelegten wesentlichen Merk-
male und Abläufe zum Projekt Kander-
grund werden zur Kenntnis genom-
men.

Bürgermeisteramt Binzen 
 

 

Bericht über die öffentliche 
Gemeinderatssitzung am 
17.02.2022 
2. Lärmschutz A 98 

- lärmmindernde Maßnahmen 
1. Vom Bericht der Verwaltung über die 

Historie, die Unterschriftensammlung 
und die Auswirkungen von Lärm wird 
Kenntnis genommen.

2. Die Gemeindeverwaltung wird beauf-
tragt, eine detaillierte Verkehrszählung 
durchführen zu lassen.

3. Außerdem ist bei der zuständigen Be-
hörde ein Antrag auf Geschwindig-
keitsreduzierung zu stellen und den 
Austausch des Belags zu einem offen-
porigen Belag zu beantragen.

4. Die zuständige Behörde wird gebeten 
zu prüfen, inwieweit eine Verbesserung 
an der Lärmschutzwand vorgenommen 
werden könnte um nachhaltig den Lärm 
zu reduzieren ohne dass andere Berei-
che zusätzlich betroffen werden.

Einstimmig angenommen 

3. Bekanntgaben  
BM Schneucker freut sich über die positive 
Bekanntgabe, dass die Haushaltssatzung 
und der Haushaltplan 2022 vom Landrat-
samt am 27.01.2022 bestätigt und die Kre-
ditermächtigung in Höhe von 1.000.000 € 
genehmigt wurde. 
 
Bürgermeisteramt Binzen 

Seniorengymnastik 
Die nächste Seniorengymnastik findet wie-
der diese Woche Donnerstag, den 24. März 
2022, von 9.00 Uhr bis 10.00 Uhr im Rat-
haussaal in Binzen statt. 
Die Gymnastik findet unter den aktuellen 
Corona- Hygieneregeln statt. Bitte den-
ken Sie an die Vorlage Ihres Impfnachwei-
ses! 
Wir freuen uns auf Ihr Kommen! 
 
Bürgermeisteramt Binzen 
 
 
Liebe Binzener Jugendliche,

Böschungsaktion 2022 
Nach einer Corona-bedingten Pause möch-
ten wir dieses Jahr wieder eine Böschungs-
aktion durchführen. 
Die Eigentümer und Bewirtschafter von 
Reben, Feldern und Wiesen haben 2015 be-
gonnen, Brombeeren und unerwünschte 
Pflanzen an Böschungsflächen, das sind kur-
ze Steilhänge zwischen den Wegen, die der 
Gemeinde Binzen gehören, wegzuräumen. 
Unsere Aktionen werden sehr positiv wahr-
genommen und schon jetzt kann man er-
kennen, welche Früchte unser Einsatz trägt! 
Wir wollen weiterhin Nahrungs- und Un-
terschlupfmöglichkeiten für Bienen, Hasen, 
Fasane, Vögel, Igel, Füchse, Insekten und 
viele andere schaffen und erhalten. Invasi-
ve Pflanzen sollen entfernt werden und alte 
Bäume bekommen einen Pflegeschnitt. Das 
hilft uns und unserer Umwelt, und unsere 
Landschaft wird aufgewertet. 
Dieses Jahr wollen wir die bereits bearbeite-
ten Böschungen von Brombeeren, Müll und 
Steinen befreien. Weiter wollen wir 1 bis 2 
weitere große Unterschlupfmöglichkeiten 
für Insekten und Amphibien errichten und 
damit unsere bereits bepflanzten Böschun-
gen weiter aufwerten. Im Sonnengarten 
gibt es ebenfalls Pflegebedarf. 
Für ein kleines Znüni und ein Mittagessen 
unter hoffentlich wolkenlosem Himmel wird 
gesorgt. 

Die Veranstaltung steht unter der Schirm-
herrschaft unseres Bürgermeisters. Wir freu-
en uns auf Eure Hilfe! 
Wann:  Am 26.03.2022 
Wo:   Im Sonnengarten (Im Berg) 
Beginn:  09:00 Uhr, Ende ca. 14 Uhr 
Was:  Wetterfeste Kleidung, die dre-

ckig werden darf, Arbeitshand-
schuhe, festes Schuhwerk (am 
besten Wanderschuhe), falls 
vorhanden eine Rebschere. 

  Für ein Mittagessen wird eben-
falls gesorgt 

Getränke durch den Tag bitte jeder selbst 
mitbringen. 
Naturschützer, Imker, Jäger, Winzer, Obst 
– und Gemüsebauern, der Bürgermeister 
und natürlich der AK Jugend freuen sich auf 
Dich. 
 
Anmeldung bis zum 25. März bitte unter: 
ak-jugend@binzen.de oder 
Frank-Krumm@t-online.de mit dem 
Stichwort / Betreff „Böschungen“. 

VEREINE

Frauenchor BinzenMusikverein  
Binzen 1869 e.V.

EINLADUNG zur GENERALVERSAMMLUNG 
von Förderverein und Musikverein Bin-
zen 1869 e.V. 
Am Sonntag, den 3. April 2022 findet die Ge-
neralversammlung des Musikverein Binzen 
1869 e.V. und des Fördervereins Musikverein 
Binzen statt. Hierzu sind alle Ehren – und 
Passivmitglieder, sowie alle Eltern unserer 
Musikschüler*innen herzlichst eingeladen. 
Beginn der Generalversammlung des För-
dervereins ist 10:30 Uhr. Die Generalver-
sammlung des Musikvereins findet direkt im 
Anschluss um 11:00 Uhr statt. 
Beide Veranstaltungen finden bei guten 
Wetterbedingungen im Rathaushof in Bin-
zen statt. Bei schlechter oder zu kalter Wit-
terung werden die Versammlungen in den 
Rathaussaal verlegt. 

Mit musikalischen Grüßen 
Ihr Musikverein Binzen 
 
 
EINLADUNG zur GENERALVERSAMMLUNG 
von Förderverein und Musikverein Bin-
zen 1869 e.V. 
Am Sonntag, den 3. April 2022 findet die Ge-
neralversammlung des Musikverein Binzen 
1869 e.V. und des Fördervereins Musikverein 
Binzen statt. Hierzu sind alle Ehren – und 
Passivmitglieder, sowie alle Eltern unserer 
Musikschüler*innen herzlichst eingeladen. 
Beginn der Generalversammlung des För-
dervereins ist 10:30 Uhr. Die Generalver-
sammlung des Musikvereins findet direkt im 
Anschluss um 11:00 Uhr statt. 
Beide Veranstaltungen finden bei guten 
Wetterbedingungen im Rathaushof in Bin-
zen statt. Bei schlechter oder zu kalter Wit-
terung werden die Versammlungen in den 
Rathaussaal verlegt. 

Mit musikalischen Grüßen 
Ihr Musikverein Binzen 
  

 

Turn- und Sportverein 
Binzen

Termine im März 
Herren Kreisliga A 
23.03. 2022, 19.30 Uhr
FC Huttingen - TuS Binzen 
26.03. 2022, 16.00 Uhr
TuS Binzen – TuS Kleines Wiesental 
Herren Kreisliga C 
27.03. 2022, 10.30 Uhr
SV Liel-Niedereggenen 2 - TuS Binzen 2 
27.03. 2022, 11.00 Uhr
TuS Binzen 3 – FV Haltingen 2 
A-Junioren Bezirksliga/Kreisliga A 
27.03. 2022, 13.00 Uhr
TuS Binzen – JFV Region Rheinfelden 
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26.03. 2022, 16.00 Uhr
TuS Binzen 2 – SG Hauingen 
B-Junioren Bezirksliga/Kreisliga A 
26.03. 2022, 14.00 Uhr
TuS Binzen – SG Hausen 
27.03. 2022, 15.00 Uhr
TuS Binzen 2 – SG Schliengen 
C-Junioren Bezirksliga/Kreisliga A 
26.03. 2022, 13.30 Uhr
FSV Rheinfelden - TuS Binzen 
26.03. 2022, 14.00 Uhr
SG Inzlingen - TuS Binzen 2 
D-Junioren Kreisliga A/Kreisklasse 
26.03. 2022, 12.30 Uhr
TuS Binzen – Bosporus FC Friedlingen 
25.03. 2022, 18.00 Uhr
SG Schliengen - TuS Binzen 2 
E-Junioren 
25.03. 2022, 18.00 Uhr
TuS Binzen – FV Lörrach-Brombach 2 
24.03. 2022, 17.30 Uhr
SG Bamlach-Rheinweiler 2 - TuS Binzen 2 
26.03. 2022, 12.15 Uhr
TuS Efringen-Kirchen 2 - TuS Binzen 3 
Frauen Bezirks-FS 
27.03. 2022, 15.00 Uhr
SV Nollingen - SG Rebland 

TuS Binzen e.V. sowie der 
Förderverein der TuS-Jugend 
 
 

KIRCHE

Evang. Kirchengemeinde 
Binzen-Rümmingen

Evangelisches Pfarramt 
Im Freihof 1, 79589 Binzen 
Tel.: 6 23 20, Fax: 6 23 67 
Email: binzen-ruemmingen@kbz.ekiba.de 
Homepage: www.ruebi.de 
 
Pfr. Dirk Fiedler 
Tel.: 01522/2629322 
Email: dirk.fiedler@kbz.ekiba.de 

Bürozeiten Pfarramt: 
Montag und Mittwoch 10.00 – 12.00 Uhr 
Bitte beachten Sie: Das Pfarramt ist am 
Dienstag den 29.3. 2022 nicht besetzt! 
 
Für einen persönlichen Besuch im Pfarramt 
bitten wir um telefonische Voranmeldung und 
Terminvereinbarung. Bitte halten Sie sich an 
die geltenden Abstands- und Hygieneregeln. 
 
Ökumenisches Friedensgebet 
am 25.3.2022 um 19.00 Uhr 
Gemeinsam wollen wir für die Menschen in 
der Ukraine und ein Ende des Krieges beten. 
Hierzu laden wir herzlich ein zum Friedens-
gebet um 19.00 Uhr in der Laurentiuskirche 
Binzen. 
 
Gottesdienst am 27.3.2022 
um 9.30 in Binzen  
Der Gottesdienst am 27. März um 9.30 wird 
von Pfarrer Dirk Fiedler gestaltet und in der 
Laurentiuskirche in Binzen statt. 
 
Kirche mit Kindern - Die Kirchenmäuse 
um 11.00 in Binzen 

Am 27. März wollen wir um 11.00 wieder 
Gottesdienst für Kinder und ihre Familien in 
der Laurentiuskirche in Binzen feiern. 
Herzlich eingeladen sind hierzu alle Kinder 
von 0-7 und natürlich auch ältere Geschwis-
terkinder, Eltern, Omas und Opas. Gemein-
sam wollen wir etwa eine halbe Stunde Got-
tesdienst feiern mit Liedern, Gebeten und 
dieses Mal einer Entdeckungstour durch un-
sere schöne Kirche. Wir freuen uns auf euch. 
 
Es gelten die derzeit aktuellen Abstands- 
und Hygienevorschriften, welche u.a. das 
Tragen einer FFP2-Maske für Personen ab 
18 vorschreibt. Die Nachweispflicht und Da-

tenerhebung der Teilnehmer und somit die 
Notwendigkeit der vorherigen Anmeldung 
entfällt. 
 
Veranstaltungen  
Jungschar am 18.3.2022 

Hallo Jungscharkinder, 
Freitags von 16 bis 18 Uhr fin-
det die Jungschar im CVJM 
Heim in Binzen statt, eingela-
den sind alle Kinder ab der 2. 

Klasse. Wir hören zusammen Geschichten, 
spielen, singen und haben viel Spaß mitei-
nander. Wenn du Interesse hast, schau doch 
einfach mal rein bei uns, wir freuen uns auf 
euch alle, eure Jungscharmitarbeiter 
 
Vorankündigung 
Jubelkonfirmation 2022 
Am Sonntag, den 3. April 2022, feiern wir 
um 10:30 Uhr den Festgottesdienst zur 
Jubelkonfirmation in der Laurentiuskir-
che Binzen für das Jahr 2022 sowie noch 
nachträglich für die Jahre 2020 und 2021, 
die Corona-bedingt ausgesetzt waren. 
 
Wir bitten die angemeldeten Jubilare am 3. 
April um 10.15 Uhr ins Gemeindehaus in 
Binzen zu kommen, gemeinsam soll dann 
in die Kirche Einzug gehalten werden, wo 
wir diesem Jubeltag noch einmal gedenken 
wollen. Etwaige anschließende Zusammen-
künfte bitten wir Sie selbst zu organisieren. 
 
Wir grüßen Sie herzlich mit dem Wochen-
spruch für diese Woche: 
Wer die Hand an den Pflug legt und sieht 
zurück, der ist nicht geschickt für das 
Reich Gottes. Lukas 9, 62 
 
Ihr Kirchengemeinderat 
mit Pfarrer Dirk Fiedler 
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AMTLICHES
Einladung 
zur 3. öffentlichen Gemeinderatssitzung 
am Donnerstag, den 24.03.2022 um 19:00 
Uhr im HAUS DER BEGEGNUNG, Hauptstr. 
30b, in Eimeldingen (Wir bitten um Beach-
tung der aktuellen Corona-Hygieneregeln) 
Fragen der Zuhörer/innen zu den Themen 
der öffentlichen Gemeinderatssitzung: 

Tagesordnung:
1. Bestimmung der Urkundspersonen
2. Genehmigung des Protokolls vom 

17.02.2022
3. Ehrung vom Blutspender/innen
4. Bauantrag
 - Errichtung/Anbau eines Hobby-

raums (Turmuhrensammlung) auf 

Flst.-Nr. 859/2, An der Kander 1a
5. Bauantrag
 - Errichtung von 5-dreigeschossi-

gen Wohnhäusern auf Flst.-Nr. 753, 
753/1, 753/5, 753/7, An der Kander

6. Neuverlegung der Wasser- und Ab-
wasserleitung auf einer Teilstrecke 
von ca. 50 m im Fischinger Weg (Vor-
lage Nr. 9/2022)

 - Baufreigabebeschluss 
7. Errichtung einer Photovoltaikanla-

ge mit Speicher und Austausch der 
Heizungsanlage (Rathaus) sowie 
Errichtung von E-Ladesäulen (Rat-
hausplatz) (Vorlage Nr. 7/2022)

 - Abschluss Kooperationsvertrag 
über Errichtung und Betrieb einer 
Anlage zur Realisierung des Projekts 
„Vernetzte Industrie“ zwischen der 
Gemeinde Eimeldingen und der In-
frastruktur-Trägergesellschaft mbH 
& Co. KG, Freiburg

8. Sportkonzept der Sportvereinigung 
Märkt-Eimeldingen - Kunstrasen-
platz und Sanierung der Sanitäran-
lagen - (Vorlage Nr. 10/2022)

 - Gewährung eines einmaligen Zu-
schusses

 - Gewährung von Darlehen
9. Verkehrskonzept (Vorlage Nr. 8/2022)
 - Umsetzung der Handlungsfelder
10. Preisanpassung für das Mittagessen 

in der Schul- und Kinderbetreuung 
zum 01.03.2022 

 (Vorlage Nr. 6/2022)
11. Annahme von Spenden
12. Mitteilungen der Verwaltung
13. Anfragen und Anregungen der Ge-

meinderäte/innen
14. Fragestunde der Bürger/innen
 
Mit freundlichen Grüßen 
Oliver Friebolin
Bürgermeister 

EIMELDINGEN

Gemeinde Eimeldingen
Rathaus l Hauptstraße 25 l 79591 Eimeldingen l Telefon: 07621 550099-0 l Telefax: 07621 550099-9 
E-Mail: gemeinde@eimeldingen.de l Internet: www.eimeldingen.de
Öffnungszeiten: Montag - Freitag: 8.00 - 12.00 Uhr
 Donnerstag:  15.00 - 17.30 Uhr

Tagesaktuelle Informationen finden Sie auf unserer Homepage.

Derzeit ist eine Vorsprache nur nach 
telefonischer Terminvereinbarung möglich.

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 
Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung i. V. m. § 18 GKZ hat der Gemeinderat am 17.02.2022 in öffentlicher Sitzung folgende Haushaltssat-
zung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen: 
 

§ 1 
ERGEBNISHAUSHALT UND FINANZHAUSHALT 

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit 
 
1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen  EUR 

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von 6.535.070

1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von 6.691.180

1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von -156.110

1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von 0

1.5 veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.4) von -156.110

1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von 0

1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von 0

1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von 0

1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von -156.110
 

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen EUR 
 

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 6.161.340

2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 5.778.310

2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von 383.030
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2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 510.790

2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 2.062.700

2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit 
(Saldo aus 2.4 und 2.5) von

-1.551.910

2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf  (Saldo aus 2.3 und 2.6) -1.168.880

2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 0

2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 41.300

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit 
(Saldo aus 2.8 und 2.9) von

-41.300

2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts 
(Saldo aus 2.7 und 2.10) von

-1.210.180

§ 2 
KASSENKREDITERMÄCHTIGUNG 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf  500.000,00 €. 
festgesetzt. 
 

§ 3 
REALSTEUERSÄTZE 

Die Steuersätze werden festgesetzt 
1.  für die Grundsteuer 
 a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf  300 v.H. 
 b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf  310 v.H. 
 der Steuermessbeträge. 
2.  für die Gewerbesteuer auf  340 v.H. 
  der Steuermessbeträge. 

§ 4 
VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige 
Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten 
(Verpflichtungsermächtigungen) wird festgesetzt auf  3.100.000,00 €. 
 
 

§ 5 
KREDITERMÄCHTIGUNG 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf  0,00 € 
festgesetzt. 
 

§ 6 
STELLENPLAN 

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022 ist Bestandteil dieser Haushaltssatzung. 
 
Die Gesetzesmäßigkeit dieser Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes wurde vom Landratsamt Lörrach mit Verfügung vom 07.03.2022 
bestätigt. Der Haushaltsplan 2022 liegt vom Tag der Veröffentlichung an 7 Werktagen beim Bürgermeisteramt Eimeldingen zur Einsichtnah-
me durch die Einwohner und Abgabepflichtigen öffentlich aus. 
 
Ausgefertigt, Eimeldingen, den 22.03.2022 
Oliver Friebolin, Bürgermeister 
 
 

ALLGEMEINES

Corona-Schnelltestungen  
im Rathaus-Sitzungssaal 
Das DRK Weil-Haltingen bietet Corona-Schnelltestungen auch im 
Rathaus-Sitzungssaal, Hauptstr. 25 in 79591 Eimeldingen an. 
Jeweils Montag, von 17:00 - 19:00 Uhr - kostenlos 
KEINE Terminreservierung nötig. 

Sollten Sie Fragen haben:
Schnelltest@drk-weilamrhein-haltingen.de

Fundsache 
Schlüsselbund  mit mehreren Schlüsseln an Schlüsselband

gefunden auf dem Spielplatz Im Ifang am Dienstag 15.03.2022 . 
Abzuholen auf dem Rathaus nach telefonischer Vereinbarung. 

Die Gemeindeverwaltung 
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Eimeldinger  
Bücherwurm 
Gemeindebibliothek im 
Haus der Begegnung 
Hauptstraße 30b 
79591 Eimeldingen 
Tel. 07621 4242985 

E-Mail: buecherwurm@eimeldingen.de 
www.eimeldingen.de/buecherwurm 
geöffnet jeweils montags von 14.30 bis 
18.30 Uhr 

-  Kein Aufenthalt, nur Rückgabe und Aus-
leihe 

-  Zutritt nach der 3G-Regelung: Nachweis, 
dass Geimpft - Genesen - Getestet (PCR); 
ohne Nachweis nur Buchrückgabe mög-
lich 

-  Es gelten weiterhin die Hygienevor-
schriften:
•	 Tragen einer FFP2-Maske ab 18 J. / med. 

Mund-Nasen-Schutz für 6- bis 17-Jähri-
ge

•	 Hände desinfizieren
•	 Abstand halten

 
********** 

Kurzfristige Änderungen sind unter „Aktuel-
les“ auf unserer Homepage zu finden! 
 
 
 

KIRCHE
Ev. Kirchengemeinden 
Eimeldingen-Märkt  
und Fischingen

Pfarramt 
Dorfstr. 14, 79591 Eimeldingen  
eimeldingen@kbz.ekiba.de 
kirche-eimeldingen-maerkt-fischingen.de 
Tel. 07621 / 6 25 84 
 
Das Pfarramt ist zu den üblichen Bürozeiten 
telefonisch zu erreichen. 
Sollten Besuche im Pfarramt nötig sein, mel-
den Sie diese bitte vorher telefonisch an. 
Di  17-19.30 Uhr 
Mi+Do  9-11 Uhr 
 
Wenn Sie Fragen über Gott und Glauben 
haben, ein seelsorgerliches Gespräch wün-
schen oder einfach mal mit jemandem re-
den wollen – wir sind für Sie da. Rufen Sie an 
oder schicken Sie ein Mail. 
Wir bieten weiterhin unter dem Link www.
kirche-eimeldingen-maerkt-fischingen.de 
eine Reihe von Onlineangeboten für Gottes-
dienste an. Unter dem gleichen Link finden 
Sie auch weitere geistliche Angebote. 
Unsere Veranstaltungen finden nach den ak-
tuellen Corona-Richtlinien statt. Bitte achten 
Sie auch auf die Meldungen in den Medien. 
 
Gottesdienste 
SO 27.03.22 – 09:30 Uhr Eimeldingen 
SO 27.03.22 – 10:40 Uhr Fischingen 
Kindergottesdienst 
SO 27.03.22 – 
10:00 Uhr Eimeldin-
gen Haus der 
Begegnung (UG) 
 
Psalm:  84,2-13 
Lesungen:  Jes 54,7-10 | Joh 12,20-24 
Predigt:  2 Kor 1,3-7 
 
Wochenspruch: 
Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde 
fällt und erstirbt, bleibt es allein; wenn 
es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. [Joh 
12,24] 
 
„Wir sterben!“ sagte eine Raupe zur anderen, 
als die Verpuppung begann. „Nichts da!“ 
sagte die andere. „Wir gehen jetzt ins Leben 
hinein.“ Sie konnte über die Raupen-Welt hi-
naus sehen in die Welt der Schmetterlinge 
hinein. 
Leicht ist das nicht. Auch uns Menschen 
fällt es schwer, das zu sehen, was nach dem 
Tod kommt. Aber auch schon das, was nach 
Krisen kommt. Niemand weiß zB, was nach 
dem Krieg in der Ukraine kommt. Wir sehen 
nur die Zerstörung und was der Wieder-
aufbau kosten wird. Niemand weiß, ob die 
Ukraine nach dem Krieg noch ein selbst-
ständiger Staat ist. Kaum einer kann sich 
vorstellen, dass es dann in beiden Ländern 
viel schöner und besser sein wird als vorher. 
In unserem Alltag erleben wir immer wie-
der, dass Altes, lieb Gewordenes stirbt und 

daraus Neues wächst. Bei einem Umzug von 
einem Ort in einen anderen zB. Aber auch, 
wenn der Arbeitsplatz verloren geht. Wenn 
die Kinder aus dem Haus gehen. Und bei 
vielen anderen Gelegenheiten. Manchmal 
ist die Trauer so erdrückend, dass sie keine 
Hoffnung zuzulassen scheint. Manchmal 
ist bei aller Trauer die Freude auf das, was 
kommt, schon da. 
Wenn Jesus davon spricht, dass ein Wei-
zenkorn erst sterben muss, damit es Frucht 
bringen kann, macht Er denen, die Ihm ver-
trauen, Mut, über das Leid und den Tod hin-
auszuschauen. Sein Tod ist die Folge des Bö-
sen, das in den Herzen der Menschen ist und 
böse Taten hervorbringt. Sein Tod ist aber 
gleichzeitig die Befreiung von der Macht des 
Bösen. Nun kann in den Herzen der Men-
schen Gottes Geist einziehen. Und der lässt 
Liebe, Freude und Frieden, Geduld, Freund-
lichkeit und Güte, Treue, Bescheidenheit 
und Selbstbeherrschung in ihnen wachsen. 
Menschen, in denen der Geist Gottes lebt, 
werden keinen Krieg beginnen. Sie werden 
Konflikte friedlich lösen. 
Noch leben wir in einer Welt, in der das Böse 
und der Tod die Überhand haben. Aber seit 
der Auferstehung Jesu ist die Hoffnung da, 
dass der Tod vom Leben verschlungen wird 
und das Böse durch das Gute überwunden 
wird. Jesus, das Weizenkorn, ist zum Brot 
des Lebens geworden. Wer von diesem Brot 
isst, dessen Hunger nach Leben wird gestillt. 
Alle, die davon essen, bekommen die Kraft, 
mit Worten und Taten die Liebe Gottes zu 
den Menschen zu bringen. So werden Ge-
rechtigkeit und Frieden auf der Erde wach-
sen. 
Denn Gottes Zusage gilt: Berge mögen von 
ihrer Stelle weichen und Hügel wanken, aber 
meine Liebe zu dir kann durch nichts erschüt-
tert werden und meine Friedenszusage wird 
niemals hinfällig.‘ Das sage ich, der HERR, der 
dich liebt. [Jes 54,10] 
Ihnen allen einen gesegneten Sonntag. 
Ihr Pfarrer Jochen Debus 
 
Offene Kirche zum Gebet 
St. Martin Kirche Eimeldingen 
Mo, 28.03.2022, 18 - 18.30 Uhr 
 
Konfirmanden-Unterricht 
Mi, 23.03.22 um 15:30 Uhr im Gemeinde-
haus 
 
Eimeldinger Bücherwurm 
Mo, 28.03.2022 
14.30 Uhr bis 18.30 Uhr 
Haus der Begegnung 
Es gelten die üblichen Hygienevorschriften. 
 
Herzliche Grüße und Gottes Segen 
Ihr Pfr. J. Debus & Kirchengemeinderat 
 

Seniorensprechstunde 

Liebe Seniorinnen und Senioren 
der Gemeinde Eimeldingen und 
deren Angehörige! 
Bei Fragen und Anliegen rund ums 
Älterwerden und der Organisation 
des Alltags besteht das Angebot, 
sich über die Seniorensprechstun-
de Rat und Hilfe einzuholen. Die 
Beratung ist individuell, kostenfrei 
und erfolgt unter Wahrung der 
Schweigepflicht. 
Die Sprechstunde findet derzeit 
nur nach vorheriger Terminver-
einbarung statt. Bitte melden Sie 
sich während der Öffnungszei-
ten im Rathaus telefonisch un-
ter Tel.07621-550099-0 oder per 
E-Mail: 
seniorenbeauftragte@eimeldingen.de 
Ich setzte mich dann bald mög-
lichst mit Ihnen in Verbindung. 

Ihre Seniorenbeauftragte 
Erika Hülpüsch 

SONSTIGES
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FISCHINGEN
Gemeinde Fischingen
Rathaus l Kirchplatz 6 l 79592 Fischingen l Telefon: 07628 1870 l Telefax: 07628 8223 
E-Mail: gemeinde@fischingen.de l Internet: www.fischingen.de
Öffnungszeiten: Mittwoch: 8.00 - 12.00 Uhr
 Donnerstag:  16.00 - 19.00 Uhr

Dorfflohmarkt in Fischingen 
  
Liebe Fischinger, 

so langsam dürfen und können wir wieder den Alltag genießen 
und darum wollen wir die Gelegenheit nutzen und endlich wieder 
etwas Normalität einkehren lassen.

Am 14.05.2022, von 10:00 – 16:00 Uhr, soll es in Fischingen 
endlich wieder einen Dorfflohmarkt geben.

Sie alle sind herzlich dazu eingeladen, das Dorf wieder aufleben 
zu lassen und einen Stand direkt vor Ihrer Tür aufzubauen. Gerne 
können Sie sich hierzu bei Cornelia Wild, unter Angabe Ihres Na-
mens, Adresse des Standes, Anzahl der Stände, welcher Art von 
Stand (mit oder ohne Getränke/Essen) sowie einer Telefonnum-
mer, unter wild.cornelia@gmx.de oder 0173/744 06 50 anmelden.

Die Standgebühr beträgt auch dieses Mal wieder 5,00 € für nor-
male Verkaufsstände und 8,00 € für Stände mit Essen/Trinken. Die 
Standgebühr wird in der Vorwoche des Dorfflohmarktes einge-
sammelt.

Bitte beachten Sie, dass der Flohmarkt nur unter den tagesak-
tuellen Coronavorschriften stattfinden kann.
Wer sich bis zum 06.05.2022 anmeldet, wird auf dem Dorfplan 
mit seinem Stand vermerkt werden. Für externe Verkäufer kann 
auch dieses Mal wieder der Kirchplatz/Parkplatz Rathaus genutzt 
werden. Anmeldungen auch hier wie vor. Weitere Infos werden 
noch folgen.

Ich hoffe auf eine tolle Dorfatmosphäre und wünsche Ihnen schon 
jetzt viel Spaß und Erfolg beim Dorfflohmarkt.

Ihre Cornelia Wild 

Kinderkleiderbörse 
  
Am Samstag 26.03.2022  von 14:00 Uhr - 16:30 Uhr und 
am Samstag 02.04.2022   von 14:00 Uhr - 16:30 Uhr 
  
findet in der Läufelberghalle, 
Schulstrasse 7, 92592 Fischingen 
  
eine Kinderkleiderbörse statt. 
Einlass für Schwanger ab 13:30 Uhr mit 1 Begleitperson 

Es sind verschiedene Verkäufer angemeldet. 
  
Die tagesaktuellen Coronavorschriften sind zu beachten! 

AMTLICHES

Ausfall der Bürgermeister-
sprechstunde 
Die Sprechstunden von Herrn Bürger-
meister Moick fallen vom 23.03.2022 
und 24.03.2022 aus. 
  
Bürgermeisteramt Fischingen 

 
 

Wohnraum für  
Ukraine-Flüchtlinge 
Die Gemeinde sucht dringend Wohn-
raum für ukrainische Flüchtlinge. 
Bitte melden Sie sich bei der Gemein-
deverwaltung 
per mail: gemeinde@fischingen.de
telefonisch unter: 07628 1870 oder 
01736079375
sofern Sie privat eine Unterkunft zur 
Verfügung stellen können. 

Bürgermeisteramt Fischingen
Axel Moick, Bürgermeister 

 
 
 

Bericht aus der öffentlichen 
Gemeinderatssitzung am 
23.02.2022 
02.  Antrag auf Baugenehmigung gem. 

§ 52 LBO, Einbau Dachgaupe Flst.Nr. 
4401; Befreiung von den Festsetzun-
gen des BPL Gallengärten

Für die beantragte Dachgaupe ist eine Be-
freiung von den Bestimmungen des BPL 
Gallengärten erforderlich, da sie die zu-
lässige Höhe und Länge überschreitet. Im 
B-Plangebiet sind bereits mehrere Gaupen, 
die den Planvorschriften nicht entsprechen. 
Eine bestehende Gaupe ist der hier Bean-
tragten sehr ähnlich. Der Gemeinderat er-
teilt für den Einbau der Dachgaupe einstim-
mig eine Befreiung von den Festsetzungen 
des BPL Gallengärten. 
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03.  Verwaltung des Vermögens des 
Männerchor 1846 Fischingen e.V.

Der Männerchor hat sein Vereinsvermögen 
zur treuhändischen Verwaltung an die Ge-
meindekasse überwiesen. 
Der Gemeinderat stimmte der Annahme 
des Vereinsvermögens und der treuhänderi-
schen Verwaltung einstimmig zu. 

04.  Bekanntgaben 
•	 Die Planung des Regenüberlaufbeckens 

kann in der kommenden Gemeinde-
ratssitzung vorgestellt werden. Zu einer 
Anfrage aus dem GR, ob eine Synergie 
mit dem geplanten Beckenbau in Efrin-
gen-Kirchen möglich ist, kann mitgeteilt 
werden, dass dies nicht möglich ist, da das 
Becken in Wintersweiler gebaut wird.

 

KIRCHE
Ev. Kirchengemeinden 
Eimeldingen-Märkt  
und Fischingen

Pfarramt 
Dorfstr. 14, 79591 Eimeldingen  
eimeldingen@kbz.ekiba.de 
kirche-eimeldingen-maerkt-fischingen.de 
Tel. 07621 / 6 25 84 
 
Das Pfarramt ist zu den üblichen Bürozeiten 
telefonisch zu erreichen. 
Sollten Besuche im Pfarramt nötig sein, mel-
den Sie diese bitte vorher telefonisch an. 
Di  17-19.30 Uhr 
Mi+Do  9-11 Uhr 
 
Wenn Sie Fragen über Gott und Glauben 
haben, ein seelsorgerliches Gespräch wün-
schen oder einfach mal mit jemandem re-
den wollen – wir sind für Sie da. Rufen Sie an 
oder schicken Sie ein Mail. 
Wir bieten weiterhin unter dem Link www.
kirche-eimeldingen-maerkt-fischingen.de 
eine Reihe von Onlineangeboten für Gottes-
dienste an. Unter dem gleichen Link finden 
Sie auch weitere geistliche Angebote. 

Unsere Veranstaltungen finden nach den ak-
tuellen Corona-Richtlinien statt. Bitte achten 
Sie auch auf Meldungen in den Medien. 
 
Gottesdienste 
SO 27.03.22 – 10:40 Uhr Fischingen 
SO 27.03.22 – 09:30 Uhr Eimeldingen 
 
Psalm:  84,2-13 
Lesungen:  Jes 54,7-10 | Joh 12,20-24 
Predigt:  2 Kor 1,3-7 
 
Wochenspruch: 
Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde 
fällt und erstirbt, bleibt es allein; wenn 
es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. [Joh 
12,24] 

Liebe Gemeindeglieder! Die Andacht zum 
Wochenspruch finden Sie unter der Rubrik 
„Kirchliche Nachrichten Eimeldingen“. 
 
Offene Kirche zum Gebet 
St. Martin Kirche Eimeldingen 
Mo, 28.03.2022, 18 - 18.30 Uhr 
 
Konfirmanden-Unterricht 
Mi, 23.03.22 um 15:30 Uhr
 im Gemeindehaus 
 
Herzliche Grüße und Gottes Segen 
Ihr Pfr. J. Debus & Kirchengemeinderat 

Anbringung temporärer Installationen für Kartierungsarbeiten 
Als Übertragungsnetzbetreiber ist TransnetBW gemäß § 11 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) verpflichtet, in seinem Verantwortungsgebiet 
ein sicheres und leistungsfähiges Energieversorgungsnetz zu betreiben, zu warten und bedarfsgerecht auszubauen. Diesem Auftrag kom-
men wir mit dem Ersatzneubau der zwei Leitungsanlagen 5150 und 7550 zwischen Rippolingen und Istein nach. In diesem Zusammenhang 
ist zur Ermittlung und Erweiterung der Datengrundlage die Anbringung temporärer Installationen für Kartierungsarbeiten in Binzen und 
Rümmingen geplant, um die Vereinbarkeit des Vorhabens mit dem Natur- und Artenschutz zu prüfen. 
 
Kartierungsarbeiten 
Für die Kartierungen ist es erforderlich an ausgewählten Positionen Lockstöcke für Wildkatzen, Haselmaus-Röhren, Fledermaushorchboxen, 
künstliche Verstecke für Amphibien und Reptilien und Bodenfallen für Laufkäfer anzubringen. Hierbei werden im Regelfall keine Schäden 
oder Einschränkungen verursacht. Sollte es trotz aller Vorsicht zu Flurschäden kommen, können diese bei u. g. Kontakten angezeigt werden 
und diese werden zeitnah beseitigt oder in voller Höhe entschädigt. 
 
Bekanntmachung und Termine 
Die Kartierungsarbeiten erfolgen durch Mitarbeitende des Büros Ecotone zwischen April 2022 und Juli 2023. Die betroffenen Grundstücke 
sind der Flurstückliste zu entnehmen. Die Berechtigung zur Durchführung der Vorarbeiten ergibt sich aus § 44 Absatz 1 Satz 1 des Ener-
giewirtschaftsgesetzes (EnWG). Mit dieser ortsüblichen Bekanntmachung werden den Eigentümerinnen und Eigentümern sowie sonstigen 

RÜMMINGEN

Gemeinde Rümmingen
Rathaus l Lörracher Straße 9 l 79595 Rümmingen l E-Mail: gemeinde@ruemmingen.de l Internet: www.ruemmingen.de
Öffnungszeiten: Montag - Freitag: 8.00 - 12.00 Uhr Donnerstag:  16.00 - 18.00 Uhr

Bürgerbüro, Einwohnermeldeamt, Fundbüro, Mitteilungsblatt, Fahrkartenverkauf   07621/3219

Sekretariat Bürgermeisterin, Bauanträge u.a., Friedhofswesen  07621/424356

Vermietung von Räumen, Jugend- und Vereinsarbeit, Veranstaltungen   07621/424363

Geschäftsstelle Gemeinderat, Gebäudemanagement   07621/424358
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Nutzungsberechtigten die Vorarbeiten als Maßnahme gemäß § 44 Absatz 2 EnWG mitgeteilt. TransnetBW wird darüber hinaus mit den von 
den Kartierungsarbeiten berührten Eigentümern und Nutzungsberechtigten in Kontakt treten. 
 
Betroffene Flurstücke 
Gemarkung Binzen 
4524, 4618, 7015, 7016, 7017, 7018, 7019, 7020, 7021, 7022, 7023, 7024, 7025, 7026, 7027, 7028, 7029, 7030, 7031, 7032, 7033, 7034, 7035, 
7036, 7042, 7043, 7044, 7045, 7046, 7074, 7075, 7076, 7077, 7078, 7079, 7080, 7081, 7082, 7083, 7084, 7086, 7127, 7128, 7129, 7130, 7131, 
7132, 7133, 7134, 7135, 7136, 7656, 7688, 7730, 7731, 7732, 7734, 7735, 7737, 7739, 7742, 7766, 7785, 7786, 7787, 7788, 7789, 7790, 7791, 
7792, 7793, 7794, 7795, 7797, 7798, 7801, 7802, 7803, 7804, 7805, 7806, 7807, 7808, 7809, 7810, 7812, 7813, 7814, 7814, 7815, 7816, 7817, 
7818, 7819, 7820, 7822, 7823, 7824, 7824, 7825, 7826, 7827, 7828, 7829, 7830, 7831, 7831/1, 7832, 7833, 7834, 7836, 7837, 7838, 7840, 7856, 
7859, 7877, 7878, 7879, 7880, 7881, 7885, 7942, 7944, 7944/1, 7945, 7973, 7974, 7975, 7977, 7978, 7979, 7988, 8094, 8106, 8107, 8131, 8132, 
8536, 8538, 8539, 8540, 8541, 8542, 8543, 8544, 8544/1, 8545, 8546, 8547, 8548, 8549, 8550, 8551, 8552, 8553, 8561, 8563, 8564, 8565, 8567, 
8568, 8570, 8572, 8573, 8574, 8575, 8576, 8577, 8578, 8580, 8582, 8583, 8584, 8585, 8586, 8587, 8588, 8589, 8712, 8714, 8715, 8776, 8777, 
8778, 8779, 8780, 8781, 8782, 8784, 8785, 8786, 8787, 8788, 8789, 8790, 8790/1. 8791, 8792, 8793, 8794, 8795, 8796, 8797, 8798 
 
Gemarkung Rümmingen 
2485; 2848; 2856; 2857; 2858; 2862; 2863; 2864; 2865; 2985; 2995; 2996; 2997; 2998; 3001; 3003; 3005; 3006; 3272 
 
Kontakt für Rückfragen 
Für Fragen und Mitteilungen zur Durchführung der bauvorbereitenden Maßnahmen stehen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von 
TransnetBW zur Verfügung: 
 
Dialog Netzbau - TransnetBW GmbH 
Tel.: 0800 / 3804701 
E-Mail: dialognetzbau@transnetbw.de  

VEREINE
Fußball-Club 
Wittlingen e. V.

Einladung zur 22. Jahreshauptversamm-
lung der Jugendabteilung am Freitag, 01. 
April 2022 um 19.00 Uhr 
Liebe Jugendspielerinnen und Jugendspie-
ler, liebe Eltern, Trainer und Betreuer,zur 22. 
Jahreshauptversammlung der Jugendabtei-
lung des FC Wittlingen laden wir Euch herz-
lich ins Vereinsheim ein. 
Tagesordnung siehe Vereinsteil bei der Ge-
meinde Wittlingen 
Alexander Schöpflin, 
Jugendleiter FC Wittlingen 
 
 

KIRCHE

Evang. Kirchengemeinde 
Binzen-Rümmingen

Evangelisches Pfarramt 
Im Freihof 1, 79589 Binzen 
Tel.: 6 23 20, Fax: 6 23 67 
Email: binzen-ruemmingen@kbz.ekiba.de 
Homepage: www.ruebi.de 
 
Pfr. Dirk Fiedler 
Tel.: 01522/2629322 
Email: dirk.fiedler@kbz.ekiba.de 
 
Bürozeiten Pfarramt: 
Montag und Mittwoch 10.00 – 12.00 Uhr 
Bitte beachten Sie: Das Pfarramt ist am 
Dienstag den 29.3. 2022 nicht besetzt! 

Für einen persönlichen Besuch im Pfarramt 
bitten wir um telefonische Voranmeldung und 
Terminvereinbarung. Bitte halten Sie sich an 
die geltenden Abstands- und Hygieneregeln. 
 
Ökumenisches Friedensgebet am 
25.3.2022 um 19.00 Uhr 
Gemeinsam wollen wir für die Menschen in 
der Ukraine und ein Ende des Krieges beten. 
Hierzu laden wir herzlich ein zum Friedens-
gebet um 19.00 Uhr in der Laurentiuskirche 
Binzen. 
 
Gottesdienst am 27.3.2022 um 9.30 in 
Binzen  
Der Gottesdienst am 27. März um 9.30 wird 
von Pfarrer Dirk Fiedler gestaltet und in der 
Laurentiuskirche in Binzen statt. 
 
Kirche mit Kindern - Die Kirchenmäuse 
um 11.00 in Binzen  

Am 27. März wollen wir um 11.00 wieder 
Gottesdienst für Kinder und ihre Familien in 
der Laurentiuskirche in Binzen feiern. 
Herzlich eingeladen sind hierzu alle Kinder 
von 0-7 und natürlich auch ältere Geschwis-
terkinder, Eltern, Omas und Opas. Gemein-
sam wollen wir etwa eine halbe Stunde Got-
tesdienst feiern mit Liedern, Gebeten und 
dieses Mal einer Entdeckungstour durch un-
sere schöne Kirche. Wir freuen uns auf euch. 
 
Es gelten die derzeit aktuellen Abstands- 
und Hygienevorschriften, welche u.a. das 
Tragen einer FFP2-Maske für Personen ab 
18 vorschreibt. Die Nachweispflicht und Da-

tenerhebung der Teilnehmer und somit die 
Notwendigkeit der vorherigen Anmeldung 
entfällt. 
 
Veranstaltungen  

Jungschar am 18.3.2022 
Hallo Jungscharkinder, 
Freitags von 16 bis 18 Uhr 
findet die Jungschar im CVJM 
Heim in Binzen statt, eingela-

den sind alle Kinder ab der 2. Klasse. Wir hö-
ren zusammen Geschichten, spielen, singen 
und haben viel Spaß miteinander. Wenn du 
Interesse hast, schau doch einfach mal rein 
bei uns, wir freuen uns auf euch alle, eure 
Jungscharmitarbeiter 
 
Vorankündigung 
Jubelkonfirmation 2022 
Am Sonntag, den 3. April 2022, feiern wir 
um 10:30 Uhr den Festgottesdienst zur 
Jubelkonfirmation in der Laurentiuskir-
che Binzen für das Jahr 2022 sowie noch 
nachträglich für die Jahre 2020 und 2021, 
die Corona-bedingt ausgesetzt waren. 
 
Wir bitten die angemeldeten Jubilare am 3. 
April um 10.15 Uhr ins Gemeindehaus in 
Binzen zu kommen, gemeinsam soll dann 
in die Kirche Einzug gehalten werden, wo 
wir diesem Jubeltag noch einmal gedenken 
wollen. Etwaige anschließende Zusammen-
künfte bitten wir Sie selbst zu organisieren. 
 
Wir grüßen Sie herzlich mit dem Wochen-
spruch für diese Woche: 
Wer die Hand an den Pflug legt und sieht 
zurück, der ist nicht geschickt für das 
Reich Gottes. Lukas 9, 62 
 
Ihr Kirchengemeinderat 
mit Pfarrer Dirk Fiedler 
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ALLGEMEINES
Bürgermeister-Sprechstunde 
Die nächste Bürgermeister-Sprechstunde 
findet am 24.03.2022, 17.30-19.00 Uhr statt. 
 
Bürgermeisteramt Schallbach 
 

 

Hilfe für Geflüchtete a 
us der Ukraine 
Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
aus gegebenen Anlass bitten wir Sie, 
falls Sie freien Wohnraum für ukraini-
sche Kriegsflüchtlinge zur Verfügung 
stellen wollen, dies der Gemeindever-
waltung Schallbach mitzuteilen. Bitte 
auch zeitlich begrenzte Möglichkeiten 
per Mail: info@schallbach.de oder Tel: 
07621 84605 bzw. 01629199146 bei 
uns melden. 
  
Alle die sich in einem Helferkreis um 
die bei uns in Schallbach ankommen-
den Menschen kümmern wollen, bitte 
ich am Donnerstag, den 24.03.22 um 
19 Uhr zu einem Treffen in den Gemein-
desaal zu kommen. 
Bitte beachten Sie, es gilt FFP2-Masken-
pflicht.  
  
Mit freundlichen Grüßen 
Christian Iselin 

 

 
VEREINE

Fußball-Club 
Wittlingen e. V.

Einladung zur 22. Jahreshauptversamm-
lung der Jugendabteilung am Freitag, 01. 
April 2022 um 19.00 Uhr 
Liebe Jugendspielerinnen und Jugendspie-
ler, liebe Eltern, Trainer und Betreuer,zur 22. 
Jahreshauptversammlung der Jugendabtei-
lung des FC Wittlingen laden wir Euch herz-
lich ins Vereinsheim ein. 
Tagesordnung siehe Vereinsteil bei der Ge-
meinde Wittlingen 

Alexander Schöpflin, 
Jugendleiter FC Wittlingen 
 

 

KIRCHE
Evang. Kirchengemeinde 
Schallbach

Evang. Pfarramt Wittlingen-Schallbach 
Kirchstraße 14, 79599 Wittlingen 
Telefon: 84853, ax: 913234 
Email: wittlingen-schallbach@kbz.ekiba.de 
Homepage: www.kirche-schallbach-wittlin-
gen.de 
Dienstag:  9.00 bis 11.00 Uhr 
Mittwoch:  16.00 bis 18.00 Uhr 

Pfarrerin Juliane Rupp 
Telefon: 165223 
Email: juliane.rupp@kbz.ekiba.de 
 
Sonntag, 27.03.2022 in Wittlingen 
18.00 Uhr Abend-Gottesdienst mit Barbara 
Hanemann 
 
Zur Einhaltung der Hygiene- und Abstandsre-
gelung werden Plätze freundlich zugeteilt. 
Nach der aktuellen Corona-Verordnung müs-
sen während des gesamten Gottesdienstes 
FFP2- Masken getragen werden. 
 
Offene Kirchen 
Die Kirchen in Wittlingen und Schallbach 
sind ab sofort täglich bis 19.00 Uhr für Frie-
densgebete geöffnet. Texte und Kerzen für 
Andachten liegen bereit. 
 
Er gebe dir, was du von Herzen wünschst, 
was du dir vorgenommen hast, lasse er ge-
lingen! (Psalm 20,5) 
 
Zu allen Veranstaltungen sind Sie herzlich 
eingeladen. 

Es grüßen Sie Ihre Pfarrerin Juliane Rupp 
und der Kirchengemeinderat 
 

SCHALLBACH

Gemeinde Schallbach
Rathaus l Dorfstraße 6 l 79597 Schallbach l Telefon: 07621 84605 l Telefax: 07621 18049 l E-Mail: info@schallbach.de
Öffnungszeiten: Montag: 10.00 - 11.30 Uhr
 Dienstag: 14.00 - 17.00 Uhr
 Donnerstag:  10.00 - 11.30 Uhr
 und 17.00 - 20.00 Uhr

Das Mitteilungsblatt wird bis spätestens Mittwoch ausgetragen und kann dienstags im Rathaus abgeholt werden.

BLÄTTERN SIE ONLINE! 
www.myeblättle.de
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VEREINE
Fußball-Club 
Wittlingen e. V.

Einladung zur 22. Jahreshauptversamm-
lung der Jugendabteilung am Freitag, 01. 
April 2022 um 19.00 Uhr 
Liebe Jugendspielerinnen und Jugendspie-
ler, liebe Eltern, Trainer und Betreuer,
zur 22. Jahreshauptversammlung der Ju-
gendabteilung des FC Wittlingen laden wir 
Euch herzlich ins Vereinsheim ein. 

Tagesordnung: 
TOP 1  Begrüßung & Bericht durch den Ju-

gendleiter 
TOP 2  Kassenbericht 
TOP 3  Bestimmung des Wahlleiters; und 

feststellen der Wahlberechtigten 
TOP 4  Entlastung der Vorstandschaft 
TOP 5  Neuwahlen: 
TOP 6  Vorschau auf Aktivitäten  
TOP 7  Verschiedenes 
TOP 8  Wünsche und Anträge 
  (diese sind bis spätestens 8 Tage 

vor der JHV schriftlich beim Ju-
gendvorstand einzureichen) 

TOP 9  Schlussworte des Jugendleiters 

Mit sportlichen Grüßen 
Alexander Schöpflin, 
FC Wittlingen - Jugendleiter

Nächste Spiele 
Samstag 26.03.2022
11:00 C-Junioren Stetten 
SG Lörrach-Stetten 2   -  
JFV Region Rheinfelden 2  
14:00 C-Junioren Wittlingen  
SG Lörrach-Stetten - FV Lörrach-Brombach 2  
11:45 D-Junioren Wittlingen  
FC Wittlingen 2  - FV Haltingen  

12:30 D-Junioren   
SV Weil - FC Wittlingen  
13:30 E-Juniorinnen   
FV Hochb. Windenr. 2 - FC Wittlingen  
15:30 B-Juniorinnen   
FC Ellwangen  - FC Wittlingen  
15:30 Herren   
SV 08 Laufenburg - FC Wittlingen  
18:30 Herren Wittlingen 
FC Wittlingen 3 - FV Tumringen 2  
18:15 A-Junioren   
TuS Binzen 2 - SG Hauingen  
Sonntag 27.03.2022          
10:00 B-Junioren Stetten 
SG Wittlingen - DJK Villingen  
11:00 D-Juniorinnen  Wittlingen 
FC Wittlingen (7er) - SV Ballrechten-Dottin-
gen  
12:00 E-Junioren Stetten 
TuS Lörrach-Stetten 2  - FC Wittlingen 2  
12:30 C-Juniorinnen Wittlingen 
FC Wittlingen - FC Rheinfelden/Schweiz  
15:00 Frauen Wittlingen 
FC Wittlingen - 
SG Gengenbach/Zell/Fischerb. 
17:30 Frauen Wittlingen 
FC Wittlingen II - SV Waldhaus  
 
FC Wittlingen 
 
 

KIRCHE
Evang. Kirchengemeinde
Wittlingen

Evang. Pfarramt Wittlingen-Schallbach 
Kirchstraße 14, 79599 Wittlingen 
Telefon: 84853, Fax: 913234 
Email: wittlingen-schallbach@kbz.ekiba.de 
Homepage: www.kirche-schallbach-wittlin-
gen.de 
Dienstag:  9.00 bis 11.00 Uhr 
Mittwoch:  16.00 bis 18.00 Uhr 

Pfarrerin Juliane Rupp 
Telefon: 165223 
Email: juliane.rupp@kbz.ekiba.de 
 
Sonntag, 27.03.2022 in Wittlingen 
18.00 Uhr Abend-Gottesdienst mit Barbara 
Hanemann 
 
Zur Einhaltung der Hygiene- und Abstandsre-
gelung werden Plätze freundlich zugeteilt. 
Nach der aktuellen Corona-Verordnung müs-
sen während des gesamten Gottesdienstes 
FFP2- Masken getragen werden. 
 
Offene Kirchen 
Die Kirchen in Wittlingen und Schallbach 
sind ab sofort täglich bis 19.00 Uhr für Frie-
densgebete geöffnet. Texte und Kerzen für 
Andachten liegen bereit. 
 
 Gott segne dich und gebe dir alles, wonach 
du im Innersten suchst: Sinn, Frieden, Hoff-
nung und Freude, die auch durch Leid trägt. 
(B. Helfmann) 
 
Zu allen Veranstaltungen sind Sie herzlich 
eingeladen. 

Es grüßen Sie Ihre Pfarrerin Juliane Rupp 
und der Kirchengemeinderat 

WITTLINGEN
Gemeinde Wittlingen
Rathausplatz 1 l 79599 Wittlingen l Telefon: 07621 3804 l Telefax: 07621 12948 l E-Mail: info@wittlingen.de l Internet: www.wittlingen.de
Öffnungszeiten: Verwaltungsstelle: Donnerstag, Freitag: 9.00 - 11.30 Uhr
  Dienstag: 17.00 - 19.00 Uhr
 Bürgermeister:  Mittwoch: 17.00 - 19.00 Uhr

Ende des redaktionellen Teils



I Sanitär
I Heizung
I Kundendienst
I Badmodernisierung
 aus einer Hand
I barrierefreie Bäder
I Solaranlagen
I Kaminofen
I Elektrohausgeräte
I Wellness

www.schweitzer-trocknung.de

€
Fam. Frey und Güthlin, 79361 Sasbach-Leiselheim

Tel. 0 76 42 / 92 89 20

Hauptstr. 35 • 79400 Kandern • Tel. 07626 9778921 • www.opti-mo.de

Aktion im März – moderne Allroundgleitsichtgläser
Dünnere, flachere Kunststoffgleitsichtgläser (n=1,6O), Komfortqualität, Blaufilter, Hart, 
Lotus-Superentspiegelung, Paar € 529,00.
(Wirkung im stärksten HS: sph.+6,0/-7,0 cyl. +4,0 Add. 0,75-3,5)

Shabby-Flohmarkt
Freitag, 25.3., 9.00 - 18.00 Uhr  •  Samstag, 26.3., 9.00 - 16.00 Uhr

Shabby Wohn- und Gartenaccessoires, Stoffe, Antikes, Spiegel, Rahmen, Schmuck
R. Maluga, Soufflenheimer Str. 11, 79400 Kandern  •  Info: 07626/6675

Wir kaufen Wohnmobile + Wohnwagen
03944 - 36160 • www.wm-aw.de

Wohnmobilcenter Am Wasserturm e.K.

Wer hilft uns aufzuräumen 
Gerümpel im Haus, Lohn nach Vereinbarung, 1 Tag.

Tel. 07621-62385

Wohnung gesucht!
Theatertherapeutin (54) sucht ab April/Mai 1-2-Zi.-DG-Wohnung  

in Binzen oder Rümmingen. Tel. 0170 - 966 85 09



€
€
€
€
€
€
€

€ 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

PUTZHILFE
für 2-3 Std. / Woche auf Minijobbasis in Binzen gesucht. 

Bitte auf AB sprechen: 07621 163 53 67

WIR SUCHEN DICH!
Du bist mindestens 13 Jahre alt und möchtest dir etwas dazuverdienen? 
Dann starte jetzt durch als Zusteller (m/w/d) für die Prospekt- und/oder 
Anzeigenblattverteilung in Eimeldingen, Binzen und Fischingen!
Bewirb dich online: www.psg-bw.de/bewerben
Bei Fragen: 0800 / 999 5 666

psg Presse- und Verteilservice Baden-Württemberg GmbH



Sonnen- und Insektenschutz
Kostenlose Beratung vor Ort 

Beim Breitenstein 14/1 • 79588 Efringen-Kirchen
Tel. 07628-6909565 • Mobil 0171-4328601

ch.keck@t-online.de

Familie Weiß, Efringen-Kirchen     •  Kalbfleisch - 

•  Rindfleisch - Fam
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Hauptstraße 28 - 79591 Eimeldingen

Tel. 07621 - 62598

Angebot vom 22.03. - 26.03.2022
nur gültig in unserer Hauptgeschäftsstelle in Eimeldingen

Geflügelwoche
Putenschnitzel oder
Geschnetzeltes 1 kg 10,90 €
Putenfilet 1 kg 12,90 €

Riesenring der Woche
Bauernschmaus 1 Stück 5,00 €
Putenwienerle 100 g 1,20 €
Geflügellyoner 100 g 1,28 €
Rindersaftschinken
unter 5 % Fett 100 g 2,29 €
Grünländer light 100 g 0,98 €

S enn‘s
S chlanke
L inie

www.partyservice-senn.de

Lachsschinken
milder Putenlachsschinken
herzhafter Pfefferschinken
saftiger Honiglachsschinken
magerer Rindersaftschinken
iss leicht Lyoner unter 10 %

Jagdwurst
Putenwienerle
gegrillter Putenschinken
Putenlyoner
Putenfleischkäse



Nachhilfe
Kl. 4 bis zum Abi

Ma, De, Eng. sehr preiswert.
(gewerblich) 015792463601




